
ÖR1 - Bereitstellung von Flächen zur Verbesserung der Biodiversität und Erhaltung von Lebensräumen

ÖR1d - Altgrasstreifen oder Altgrasflächen in Dauergrünland
Kulisse: ja GL Mindestflächengröße: 0,1000 ha

Höhe Einheitsbetrag: 200 - 900 EUR/ha

siehe Anlage

Fördervoraussetzungen im Antragsjahr: Hinweise:

- Altgrasstreifen bzw. -flächen müssen klar abgrenzbar sein (NNF)

- Bewirtschaftung der angrenzenden Hauptnutzungfläche bis spätestens 31.08.

- keine Anrechnung von Konditionalitäten-Landschaftselementen - nur in Förderkulisse GL zulässig

- alle Altgrasinseln dürfen max. 20 % des Bruttoschlages bedecken - bei Überschreitung von 20% keine Begünstigung des Schlages für ÖR1d

- ganzjähriges Vorliegen des Altgrasbestandes

- keine Begünstigungsfähigkeit auf aus der Erzeugung genommenem DGL

- Beweidung oder Schnittnutzung vor dem 01.09. ist nicht zulässig - Mindestätigkeit:

- im 1. Jahr Schnittnutzung oder Beweidung ab 01.09. möglich

- im 2. Jahr Schnittnutzung oder Beweidung ab 01.09. notwendig

- kein Düngeverbot - fachrechtlich jedoch kein Düngebedarf, da keine Nutzung

FRL AUK FRL ÖBL Öko-Regelungen (ÖR) FRL AZL

- ja - ÖR3, ÖR4, ÖR5 und ÖR7 - ja, wenn Voraussetzungen 

erfüllt

SMEKUL, Referat 34 Öko-Regelungen entsprechend §§ 18 ff GAPDZG Stand: 7. März 2024

GAPDZV Anlage 5 Nummer 1.4; GAPDZV Anlage 4 Nummer 1d

Kombinationsmöglichkeiten

- mindestens 1 %, jedoch höchstens 6 % des gesamten förderfähigen 

Dauergrünlandes des Betriebes

- Altgrasstreifen höchstens zwei aufeinanderfolgende Jahre auf derselben Stelle 

zulässig

- GL 1a, GL 1b, GL 2a, GL 2b, GL 4a, GL 4b, GL 5a bis 

GL 5e und GL 6 


